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Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung  

über die gymnasiale Oberstufe (EB-VO-GO) 

 

 

RdErl. d. MK v. XX.MM.JJJJ – 33 – 81012 – 

- VORIS 22410 - 

 

 

Bezug:  RdErl. v. 17.02.2005 (SVBl. S. 177, SVBl. 2006 S. 453), zuletzt geändert durch 

RdErl. v. 01.09.2023 (SVBl. S. 462) – VORIS 22410 – 

 

 

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom TT.MM.JJJJ wie folgt geändert: 

 

Nummer 10.13 erhält folgende Fassung: 

 

„Sprachliche Richtigkeit 

 

10.13  Schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in 

der deutschen Sprache oder gegen die äußere Form in einer Klausur nach Nrn. 

10.8 und 10.9 oder einer Facharbeit oder einer gleichwertigen schriftlichen Fest-

stellung im Seminarfach nach Nrn. 10.10 und 10.11 führen zu einem Abzug von 

einem Punkt oder zwei Punkten bei einfacher Wertung. § 9 Abs. 3 AVO-GOBAK 

und Nr. 9.11 EB-AVO-GOBAK gelten entsprechend.“ 

 


